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RUDOLF LEIBINGER 

Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag 

Der 70. Geburtstag von Hans-Heinrich Jescheck am 10. Januar 1985 
gibt Kollegen, Freunden und Schülern Gelegenheit, einem Wissen-
schaftler Verehrung und Dankbarkeit für eine Lebensleistung zu be-
kunden, die in besonderem Maße der Entwicklung der gesamten Straf-
rechtswissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gedient hat. Sein wis-
senschaftliches Werk ist in dem nachfolgenden Schriftenverzeichnis 
dokumentiert. Dieser Beitrag soll mit einer kurzen Beschreibung das 
Leben und den beruflichen Werdegang des Geehrten dem Leser in 
Erinnerung bringen. 

Hans-Heinrich Jescheck ist in der niederschlesischen Stadt Liegnitz 
geboren. Das Elternhaus, der Vater war Rechtsanwalt und Notar, 
schenkte ihm eine unbeschwerte Jugend und bestimmte später auch 
die Wahl des Studienfaches. Das humanistische Gymnasium Johan-
neum, das er 1933 nach mit Auszeichnung bestandenem Abitur verließ, 
vermittelte ihm auch in den lebenden Sprachen die Voraussetzungen 
für spätere Weiterbildung. Seine sprachliche Vielseitigkeit, die es ihm 
heute erlaubt, mühelos ein Fachgespräch in Französisch, Englisch, Italie-
nisch oder Spanisch zu führen, hat er sich auf dieser Grundlage nach 
und nach selbst erarbeitet. 

Im Sommersemester 1933 begann J escheck das Studium der Rechts-
wissenschaft in Freiburg. Schon während des Studiums ergaben sich 
engere Beziehungen zu Erik Wolf, Fritz Pringsheim, Hans Großmann-
Doehrt und vor allem zu Eduard Kern, der, nach kriegsbedingter 
Unterbrechung, ihm viele Jahre später mit der Habilitation in Tübin-
gen die wissenschaftliche Laufbahn eröffnen sollte. 

Zunächst bestand J escheck 1936 in Celle das Referendarexamen mit 
dem Prädikat "lobenswert", nachdem er im Sommer 1936 das letzte 
Semester seines Studiums in Göttingen absolviert hatte. Schon ein Jahr 
später promovierte er in Tübingen mit einer Dissertation über "Die 
juristische Ausbildung in Preußen und im Reich. Vergangenheit und 
Gegenwart". Eduard Kern hatte die Untersuchung im Zusammenhang 
mit seinen eigenen Arbeiten zu § 2 GVG angeregt. Es entstand eine 
umfassende Darstellung der wechselvollen Geschichte der juristischen 
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2 Rudolf Leibinger 

Ausbildungsreform, zu der gerade in unserer Zeit wieder ein neues 
Kapitel aufgeschlagen wird. 

Nach dem mündlichen Doktorexamen im Oktober 1937 begann ein 
zehnjähriger Militärdienst, der erst 1947 mit der Entlassung aus der 
französischen Kriegsgefangenschaft endete. Im Krieg nahm J escheck 
mit seiner Einheit an den Feldzügen in Polen, Frankreich und Ruß-
land teil. Die letzte Verwundung traf ihn im Februar 1945 als Kom-
mandeur der Panzeraufklärungsabteilung 118 in Ostpreußen. Dem 
Zwiespalt der Empfindungen und dem Widerstreit der Pflichten als 
Soldat und Jurist hat er selbst einmal Ausdruck gegeben: "Millionen 
haben erfahren, was es heißt, wenn man um der Ehre und des An-
standes willen für den Sieg kämpfen und gleichzeitig um des Rechts 
und der Menschlichkeit willen die Niederlage herbeiwünschen muß" 
(Menschenbild, S.6). Die bewußt erlebte Konfliktsituation ebenso wie 
richterliche Erfahrungen der Nachkriegszeit, die auch die Aburteilung 
nationalsozialistischer Gewaltverbrecher betrafen, schwingen mit, wenn 
Jescheck später in Anlehnung an Gustav Radbruch sich zum Vorrang 
naturrechtlicher Grundsätze bekennt, die "unrichtiges Recht" der Ge-
rechtigkeit weichen lassen, die eine überpositive, dem Machtanspruch 
des Staates entzogene Gerechtigkeit anerkennen. 

Noch während des Krieges konnte Jescheck seine juristische Ausbil-
dung abschließen. Einen Studienurlaub und einen längeren Heimat-
aufenthalt nach einer Verwundung nutzte er für den stark verkürzten 
Referendardienst. Im November 1943 bestand er in Dresden das Asses-
sorexamen, ebenfalls mit dem Prädikat "lobenswert". 

Die französische Kriegsgefangenschaft, in die J escheck während eines 
Lazarettaufenthaltes in Freiburg geriet, war für ihn mit vielfältigen 
Aktivitäten ausgefüllt. Im Offiziersgefangenenlager Mulsanne bei 
Le Mans unterrichtete er an der dort betriebenen "Lageruniversität" 
Strafrecht und bestand so die erste Bewährungsprobe als akademischer 
Lehrer. Als Pressesprecher des Lagers, der einmal in der Woche die 
Delegierten der einzelnen Baracken in einer Presseschau über das 
Weltgeschehen zu unterrichten hatte, standen ihm die führenden fran-
zösischen Zeitungen zur Verfügung. In ihnen wurde mit großer Aus-
führlichkeit auch über den Nürnberger Prozeß vor dem Internatio-
nalen Militärtribunal berichtet. Bereits hier wurde die Idee einer 
grundlegenden juristischen Analyse dieses Strafrechts und seiner An-
wendung geboren, wie sie später in seiner Habilitationsschrift zur Aus-
führung gekommen ist. 

Im letzten Jahr der Kriegsgefangenschaft bot sich Jescheck eine will-
kommene Gelegenheit, im "Centre d'etudes pour prisonniers de guerre 
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allemands" in St. Denis an der geistigen und politischen Neubesinnung 
nach dem verlorenen Krieg mitzuarbeiten. Ein kleiner Bericht (Bildung 
und Erziehung, 36. Jahrgang 1983, 67 ff.) zeugt von den Bemühungen 
der dort tätigen Gruppe, gibt aber auch einen ersten Hinweis auf eine 
Eigenschaft des Jubilars, ohne die seine Lebensleistung nicht möglich 
gewesen wäre: "Das Verhältnis der Angehörigen des Centre d'etudes 
untereinander war von bestem Einvernehmen geprägt. Die Tugen-
den der deutschen Armee, Kameradschaft und voller Einsatz der eige-
nen Person, kamen hier noch einmal im besten Sinne zur Geltung. 
Ich selbst wurde von meinen Mitgefangenen manchmal mit dem Scherz-
wort aufgezogen, ich würde vor lauter Arbeit einmal den Entlassungs-
zeitpunkt verpassen." 

Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im Juni 1947 trat 
Jescheck in den Justizdienst des Landes Baden ein. Schon im Februar 
1949 wurde er planmäßiger Oberlandesgerichtsrat, eine rasch aufstei-
gende Laufbahn, die im Zeitraffer die Verluste der Kriegszeit etwas 
ausgleichen konnte. Neben der Richtertätigkeit entstand die Habilita-
tionsschrift unter schwierigsten Bedingungen, da Krankheit und früher 
Tod der Ehefrau Dr. Sylvia Jescheck diese Jahre überschatteten. 

Das Thema der Habilitationsschrift "Die Verantwortlichkeit der 
Staatsorgane nach Völkerstrafrecht" konnte mit großer Beachtung 
rechnen, da die Auseinandersetzung über die rechtlichen Grundlagen 
der Nürnberger Prozesse noch in vollem Gange war. Jescheck ist der 
Überzeugung, daß in den Nürnberger Prozessen zwar der Gerechtig-
keit und nicht der Rache gedient werden sollte, daß ihre Bedeutung 
für das Völkerrecht aber nur mit einer streng juristischen Fragestel-
lung ermittelt werden könne. Die Bilanz ist eine umfassende Würdi-
gung der in den Nürnberger Urteilen enthaltenen These, die ange-
wandten Rechtsgrundsätze stünden mit dem Völkerrecht in Einklang. 
In den Mittelpunkt seiner Kritik gerieten die Auffassungen, die dem 
Internationalen Militärtribunal und den amerikanischen Militärge-
richtshöfen den Status von völkerrechtlichen Organen und nicht nur 
von Besatzungsgerichten zubilligten, die weiter im Bereich des mate-
riellen Rechts Humanitätsverbrechen und das Verbrechen des Angriffs-
krieges bereits als nach geltendem Völkerrecht strafbar beurteilten. 
In der Folgezeit wird dieses Thema von J escheck weiter verfolgt und 
die Entwicklung eines wirksamen Völkerstrafrechts immer wieder an-
gemahnt, damit auch dieser Teil einer für Recht und Frieden notwen-
digen Ordnung nicht über den politischen Auseinandersetzungen in 
Vergessenheit gerate. 

Im Oktober 1949 verlieh die Tübinger rechtswissenschaftliche Fakul-
tät J es check die Lehrbefugnis, und er hielt nun neben seiner Frei-


